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Amtsleiter: Sichtvermerke (Kurzzeichen/Datum): 

19.02.2018 

______________ 

Datum / Unterschrift 

I II III   

 

 

Federführendes Amt: 

Hauptamt 

 

Erforderliche Protokollauszüge 

- 10, 14, 20 - 

Vorgang:  AZ:  

Beratungsfolge Behandlung Termin 

Gemeinderat Beschlussfassung 27.02.2018 

   
   
Betreff: 
Wahl eines Mitglieds des Gemeinderats für die Vereidigung und Verpflichtung des 
Oberbürgermeisters  
 
 
Beschlussvorschlag:  
 
Herr Hartmut Holzwarth wird als Oberbürgermeister der Stadt Winnenden von Herrn Richard 
Fischer vereidigt und verpflichtet. 
 
 

Haushaltsrechtliche Deckung / HHST -- 

Haushaltsansatz  

Haushaltsrest  

Haushaltsmittel insgesamt:  

Verpfl.erm f. Ausgaben im folg. Jahr:  

Aufträge erteilt (einschl. vorst. Vorgabe):  

Noch freie Mittel/über- bzw. außerpl. Ausgabe:  

 
  



Stadt Winnenden 
S i t z u n g s v o r l a g e  Nr. 029/2018  

 

 

 
Begründung:  
 
Herr Hartmut Holzwarth wird das Amt des Oberbürgermeisters am 1. April 2018 antreten. 
Gemäß § 42 Abs. 6 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg ist der 
Oberbürgermeister in öffentlicher Sitzung im Namen des Gemeinderats von einem vom 
Gemeinderat gewählten Mitglied zu vereidigen und zu verpflichten. Die Vereidigung und 
Verpflichtung des Oberbürgermeisters ist für die Gemeinderatssitzung am 20. März 2018 
vorgesehen. 
 
Die Vereidigung und Verpflichtung wird üblicherweise durch das älteste Ratsmitglied 
vorgenommen. Der Ältestenrat hat in seiner Sitzung am 30. Januar 2018 festgelegt, dass 
diese Aufgabe Herr Richard Fischer übernehmen soll. Eine vorangestellte Ansprache vor der 
Vereidigung erfolgt durch einen Vertreter der Freien Wählervereinigung.  
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